
Satzung SV Schwerte 06 e.V.

§ 1 Name, Sitz und Zweck
(1)  der am 1. Februar 1906 in Schwerte/Rund gegründete
Schwimmverein führt den Namen   ”Schwimmverein Schwerte 06 eV“. Der Verein hat seinen Sitz in
Schwerte/Ruhr. Er ist in das Vereinsregister unter der Nummer VR 54 eingetragen. Die Eintragung
erfolgte am 30. Juni 1936.
(2) der Verein ist Mitglied im Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (SV NRW) und im
Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB).
(3) der Verein verfolgt ausschließlich  und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts    ”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der sportlichen Jugendhilfe. Der Satzungszweck
wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung  sportlicher Übungen und Leistungen,
einschließlich sportlicher Jugendpflege.
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann Jede natürliche Person werden.
(2) wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch zu
richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.

§ 3 Verlust der Mitgliedschaft
(1) die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder  Ausschluss aus dem Verein. Die Austritts-
erklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.
(2) der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von acht
Wochen zulässig.

Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus dem Verein ausgeschlossen
werden:
[a]   wegen erheblicher Nichterfüllung  satzungsgemäßer Verpflichtungen.
[b]  wegen Zahlungsrückstand mit Beitragen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung.
[c]   wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen  des Vereins oder groben unsportlichen
Verhaltens.
[d]  wegen unehrenhafter Handlungen.
Der Bescheid über den Ausschluss  ist mit einem Einschreibebrief zuzustellen.



§ 4  Maßregelungen
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Gesamtvorstandes verstoßen,
können nach Vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand folgende Maßnahmen verhängt werden:

(a) Verweis
(b)  zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des Vereins.

§ 5 Beiträge
(1) der monatliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden jährlich von der
Mitgliederversammlung festgelegt.
(2) die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder, auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 6 Stimmrecht und Wählbarkeit
(1) stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. Bei der Wahl der Jugend-
warte ( 1 männlich, 1 weiblich ) steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins vom vollendetem
12. Lebensjahr bis zum vollendetem 18.Lebensjahr zu.
(2) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung und an der
Jugendversammlung  jederzeit teilnehmen; sie sind Gäste.
(3) das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
(4) gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins.

§ 7 Vereinsorgane
Organe des Vereins sind:
(a) die Mitgliederversammlung
(b) der Mitarbeiterkreis
(c) der Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
(2) eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jedes Jahr statt (Jahreshauptversammlung)
(3) eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen
einzuberufen, wenn:
(a) der Gesamtvorstand darüber beschließt oder
(b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder sie schriftlich beim Vorsitzenden beantragt.
(4) die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Gesamtvorstand.  Zwischen dem
Tage der Einberufung und dem Termin der Versammlung  muss eine Frist von mindestens
14 Tagen liegen. Die Einberufung erfolgt durch Rundschreiben oder Aushang.
(5) mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen.
Sie muss folgende
Punkte enthalten:
(a) Bericht des Vorstandes
(b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer



(c) Entlastung des Vorstandes
(d) Beschlussfassung über vorliegende Anträge
(e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und der außerordentlıchen Beıtrage
(6) die Mitgliederversammlung ıst ohne Rücksicht auf die Zahl der erschıenenen Mıtglıeder
beschlussfähig.
(7)  die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglıeder gefasst.  Bei
Stimmengleichheit gılt eın Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen  können nur mıt Zweidrittel
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden
(8) Anträge können gestellt werden:
(a) von den Mıtglıedern
(b) vom Vorstand
(c) vom Mitarbeiterkreis
(d) von den Ausschüssen
(9) über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung  verzeichnet sind, kann ın der Mitglieder-
versammlung  nur abgestımmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vor der Ver –
sammlung beim Vorsitzenden eingegangen sind. Später eingehende  dürfen in der Versammlung nur
behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass sie
Versammlung mit einer Mehrheit von Zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
beschließt, dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag  auf die Tagesordnung gesetzt wird.  Ein Antrag
auf Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn die Dringlichkeit einstimmig beschlossen
wird.

(1O) geheime Abstımmungen erfolgen nur, wenn es mindestens von einem Drittel der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder beantragt wird.

§ 9 Mitarbeiterkreıs
Zum Mitarbeiterkreis gehören:

(a) die Mitglieder des Vorstandes
(b) die Übungsleiter
(c) die Kassenprüfer

§ 10 Vorstand
(1) der Vorstand arbeitet:
(a) als geschäftsführender Vorstand bestehend aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter,
dem Schatzmeister und dem Geschäftsführer
 (b) als Gesamtvorstand bestehend aus dem geschäftsführenden Vorstand, dem Sportwart,
dem Sozialwart, dem Pressewart und den Jugendwarten.
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie vertreten
den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt;
der stellvertretende Vorsitzende  jedoch nur, wenn der Vorsitzende verhindert ist.
(3) die beiden Jugendwarte werden in einer gesondert einberufenen Versammlung von der
Jugend des Vereins gewählt (siehe § 6 (1)) der Satzung. Die Einberufung erfolgt unter
entsprechender Anwendung der Einberufungsvorschriften der Jugendordnung.
Die Wahl der beiden Jugendwarte bedarf der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung.
(4) der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden vom Vorsitzenden



geleitet. Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei Vorstands-
mitglieder es beantragen.

Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei Ausscheiden eines
Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur
nächsten Wahl zu berufen.
(5) zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören:
(a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von
Anregungen des Mitarbeiterkreises.
(b) die Bewilligung von Ausgaben
(c) Aufnahme, Ausschluss und Maßregelung von Mitgliedern
(6) der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die aufgrund ihrer Dringlichkeit einer
schnellen Erledigung bedürfen. Er erledigt außerdem Aufgaben, deren Behandlung durch den
Gesamtvorstand nicht notwendig ist. Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäfts-
führenden Vorstandes laufend zu informieren.
(7) die Mitglieder des Gesamtvorstandes haben das Recht, an allen Sitzungen der Ausschüsse
beratend teilzunehmen.

§ 11 Ausschüsse
Der Verein hat folgende Ausschüsse;
(a) Sportausschuss
(b) Jugendausschuss. Die Sportjugend führt und verwaltet sich im Rahmen der Satzung und der
Ordnungen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen selbständig. Sie entscheidet über die Ver-
wendung der ihr zufließenden Mittel. Alles Nähere regelt die Jugendordnung.
(c) der Gesamtvorstand kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren
Mitglieder vom Gesamtvorstand berufen werden.

§ 12 Protokollierung von Beschlüssen
über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, der Ausschüsse sowie der
Jugendversammlung ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von
ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 13 Wahlen
Die Mitglieder des Vorstandes, mit Ausnahme der Jugendwarte, und die Kassenprüfer werden auf die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wieder-
wahl ist zulässig. Nach Inkrafttreten dieser Satzungsänderung scheiden nach folgendem Plan aus:
im 1. Jahr -  der stellvertretende Vorsitzende
                             der Geschäftsführer
                             der Sportwart
                             der Pressewart
im 2. Jahr -         der Vorsitzende
                             der Schatzmeister
                             der Sozialwart



§ 14 Kassenprüfung
Die Kasse des Vereins wird jedes Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins
gewählte Kassenprüfer oder bei deren Verhinderung durch deren Stellvertreter geprüft. Die
Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters.

§ 15 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen
werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt  "Auflösung des Vereins”
stehen. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es -
(a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller seiner Mitglieder beschlossen hat
oder
(b) von Zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.
Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an die
STIFTUNG  SPORT  des Stadtportverbandes Schwerte e.V.

Die vorliegende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.
Schwerte, den 14. Marz 1981

gez. Siegfried Götze gez. Hans Schulte
Vorsitzender  stellvertretender Vorsitzender

Die Jugendordnung des Schwimmverein Schwerte O6 e.V.
§ 1 die Jugendordnung ist ein Teil der Satzung des Schwimmverein Schwerte O6 e.V. Durch sie
werden die besonderen Belange der Jugendabteilung geregelt.
§ 2 die Mitglieder der Jugendabteilung des Schwimmverein Schwerte O6 e.V. sind alle weiblichen und
männlichen Jugendlichen sowie die gewählten und berufenen Mitarbeiter der Jugendabteilung.
§ 3 stimmberechtigt sind alle Jugendlichen vom vollendeten 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,
sowie der Vereinsjugendausschuss.
§ 4 folgende Aufgaben soll der Vereinsjugendausschuss wahrnehmen:
- Pflege des Sports und Förderung des Sports als Teils der Jugendarbeit
- Zusammenarbeit mit anderen Sportjugendorganisationen
- Integration von behinderten und ausländischen Mitbürgern in die Gesellschaft
- Pflege internationaler Verständigung

§ 5 die Jugendabteilung verwaltet sich selbständig und entscheidet über die ihr zufließenden Mittel.
§ 6 die Organe der Jugend des Schwimmverein Schwerte 06 e.V.
Sind: - der Vereinsjugendtag
              - der Vereinsjugendausschuss



§ 7 der Jugendtag ist das oberste Organ der Jugendabteilung.
Seine Aufgaben sind insbesondere:
- Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Jugendausschusses
- Genehmigung der Jahresabrechnung
- Entlastung des Jugendausschusses
- Wahl des weiblichen und des männlichen Jugendwartes.
Diese Wahlen bedürfen der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung
- Wahl der Jugendausschußmitglieder
§ 8 der Jugendtag besteht aus den Jugendlichen des Vereins und dem Jugendausschuss.
§ 9 der ordentliche Vereinsjugendtag findet Jährlich statt.
Er wird zwei Wochen vorher vom Vereinsjugendausschuss unter Bekanntgabe der Tagesordnung und
der evtl. Anträge durch Einladung einberufen.
§ 10 auf Antrag von Einviertel der stimmberechtigten Mitglieder der Jugendabteilung oder eines mit
50 % der Stimmen des Vereinsjugendausschusses gefassten Beschlusses, muss ein außerordentlicher
Vereinsjugendtag stattfinden und zwar innerhalb von zwei Wochen.
§ 11 die Satzung des Schwimmverein Schwerte O6 e.V. ist bei der Durchführung des Jugendtages
sinngemäß  anzuwenden.
§ 12 Jedes Mitglied des Jugendausschusses hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.
§ 13 Vorstandsmitglieder können am Jugendtag teilnehmen.
§ 14 der Vereinsjugendausschuss besteht aus:
- dem 1. Jugendwart
- dem 2. Jugendwart
( ein Jugendwart soll weiblich und einer männlich sein >
- bis zu fünf Beisitzer/innen)
- berufene Jugendausschussmitgliedern
- zwei Jugendvertretern
(ein Jugendvertreter soll weiblich und einer männlich sein)
Die Jugendvertreter sollen für die Zeit ihrer Wahl noch Jugendliche sein.
Der 1. Jugendwart ist zugleich Vorsitzender des Jugendausschusses.
§ 15 die Jugendwarte sind Mitglieder des Vereinsvorstandes. Die
Jugendvertreter können an den Sitzungen des Vorstandes teilnehmen.
Die Beisitzer können auch mit besonderen Funktionen betraut werden
§ 16 die Mitglieder des Jugendausschusses werden vom Vereinsjugendtag auf ein Jahr gewählt. Die
Jugendwarte werden auf zwei Jahre gewählt.
§ 17 in den Vereinsjugendausschuss ist jedes Vereinsmitglied wähl- und berufbar, das das 14. Lebens-
jahr vollendet hat.
§ 18 neue Jugendausschussmitglieder können zu jeder Zeit vom
Vereinsjugendausschuss berufen werden.
§ 19 der Vereinsjugendausschuss  erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung, der
Jugendordnung sowie der Beschlüsse des Vereinsjugendtages.
§ 20 der Vereinsjugendausschuss ist für seine Beschlüsse dem Vereinsjugendtag und dem
Vereinsvorstand verantwortlich.
§ 21 die Sitzungen des Vereinsjugendausschusses finden nach Bedarf, mindestens jedoch
vierteljährlicn , statt. Auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder des Vereinsjugendausschusses ist vom
Jugendwart eine Sitzung binnen einer Woche einzuberufen.



§ 22 zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben kann der Vereinsjugendausschuss
Unterausschüsse bilden. Ihre Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des Vereinsjugendausschusses.
§ 23 Änderungen der Jugendordnung können nur vom Vereinsjugendtag, dem ordentlichen oder
außerordentlichen, beschlossen werden.
Sie bedürfen der Zustimmung von mindestens Zweidrittel der anwesenden Stimmberechtigten.
Der § 5 ist Bestandteil der Satzung des Schwimmverein Schwerte 06

gez. Jutta Blümel                           gez. Jürgen Wagner
1. Jugendwart                                2. Jugendwart

Schwerte, den 14. März 1981


